
Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten

Die DGUV Vorschrift 2 
aus Sicht der öffentlichen 
Unfallversicherungsträger
Die neue DGUV Vorschrift 2 bietet aus präventionsfachlicher Sicht für die 
Verwaltungen, Betriebe und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes eine 
Reihe von Vorteilen für die Organisation und Qualität des Arbeitsschutzes.

Vorteile aus präventionsfach-
licher Sicht

Erstmals wird die Betreuung durch 

Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit durch die Struktur der 

Vorschrift nach einem Branchenprin-

zip und nach dem tatsächlichen Be-

darf der Dienststellen geregelt. Das 

Schema wird im Folgenden erläutert.

Die betriebsärztliche und sicherheits-

technische Betreuung in Betrieben mit 

mehr als zehn Beschäftigten wird in 

Anlage 2 der Vorschrift beschrieben. 

Die Regelbetreuung besteht aus der 

Grundbetreuung und dem betriebsspe-

zifi schen Teil der Betreuung. Sie bilden 

zusammen die Gesamtbetreuung.

Hiermit kann zum ersten Mal ge-

währleistet werden, dass gleiche Be-

triebsarten, beispielsweise Kliniken, 

Altenpfl egeheime oder Veranstal-

tungsstätten, dieselben Betreuungs-

zeiten erhalten. Das ist ein eindeutiger 

Vorteil für die Unternehmer und die 

Beschäftigten hinsichtlich Planung 

und Qualität des Arbeitsschutzes. Die 

Zuordnung der Betriebsarten, die 

zum jeweiligen Unfallversicherungs-

träger gehören, sowie deren Eingrup-

pierung in die drei Gruppen sind aus 

Anlage 2 der Vorschrift ersichtlich. So 

gehören Betriebe der Forstwirtschaft 

beispielsweise in die Gruppe I mit ho-

Grundbetreuung

Für die Grundbetreuung gilt eine 

Gesamteinsatzzeit von Betriebsarzt 

und Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

Je nach Höhe und Art der Gefähr-

dungen und Belastungen ist jede Be-

triebsart einer Gruppe zugeordnet. 

Unabhängig davon, ob sich die Ein-

richtung in privater oder in öff ent-

lich-rechtlicher Trägerschaft befi ndet, 

ergibt sich hieraus eine einheitliche 

Betreuungszeit. Die Zuordnung der 

Betriebe ist nun bei allen Unfallver-

sicherungsträgern identisch.  Es wird 

zwischen drei Gruppen unterschieden 

(siehe Tabelle 1).
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her Gefährdung. Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes, Forschungsein-

richtungen, Betriebe der Versorgung 

und technische Verkehrsbetriebe sind 

der Gruppe II zugehörig. Alle ande-

ren technischen Betriebe und Verwal-

tungen fi nden sich in der Gruppe III 

wieder. Die jeweiligen Aufgaben der 

Grundbetreuung sind in einem An-

hang beschrieben. 

In Betriebsarten mit einer hohen Ge-

fährdung beziehungsweise starken 

Belastungen ist die Einsatzzeit von 

Fachkräften für Arbeitssicherheit und 

Betriebsärzten entsprechend hoch. 

Die Vorteile, die sich daraus ergeben, 

liegen beispielsweise in entsprechen-

dem Umfang und Tiefe der Beratung 

bei den folgenden Aufgaben:

• Unterstützung bei der Beurteilung 

 der Arbeitsbedingungen,

• Maßnahmen der Arbeitsgestal-  

 tung hinsichtlich der Verhältnis-  

 und der Verhaltensprävention,

• Untersuchung von Ursachen und  

 Schwerpunkten der Unfälle und  

 arbeitsbedingten Erkrankungen.

Die genannten Einsatzzeiten der 

Grundbetreuung stellen das absolute 

Minimum der Aktivitäten zugunsten 

des einzelnen Beschäftigten dar. Aus 

diesem Grund ist auch keine Abstu-

fung der Einsatzstunden für große 

Betriebe vorgesehen. 

Betriebsspezifi sche 
Betreuung 

Das Prinzip der betriebsspezifi schen 

Betreuung ist es, die individuelle Be-

treuung zu gewährleisten, die durch 

die Grundbetreuung und ihre  bran-

chenspezifi sche Defi nition nicht be-

schrieben ist. Aktivitäten innerhalb der 

betriebsspezifi schen Betreuung kön-

nen dauerhaft oder anlassbezogen sein. 

Bedarf festzumachen und nicht durch 

Pauschalannahmen zu regeln. 

Umsetzung bei den Unfallver-
sicherungsträgern der öffent-
lichen Hand

Die Vorschrift 2 ist die erste große 

Rechtsnorm seit der Vereinigung der 

Spitzenverbände  der gesetzlichen Un-

fallversicherung. Durch die Reform 

der Vorschrift, die das Arbeitssicher-

heitsgesetz (ASiG) konkretisiert, ist 

es gelungen, dem oben dargestellten 

Prinzip von individuellen Betrieben 

innerhalb einer Branche Rechnung 

zu tragen. Damit hat die Selbstver-

waltung in der gesetzlichen Unfall-

versicherung ihre Handlungsfähigkeit 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Die besonderen Bedürfnisse in den 

Rathäusern, Bauhöfen, Hochschulen 

und anderen Vertretern der öff entli-

chen Verwaltung könnten in einem 

abstrakten System allumfassender 

staatlicher Regelungen so nicht be-

rücksichtigt werden. 

In der DGUV Vorschrift 2 wird fest-

gelegt, in welchem Umfang die Be-

treuung zu erfolgen hat. Sie soll als 

erste gemeinsame Vorschrift für eine 

einheitliche Betreuung gleichartiger 

Betriebe sorgen – unabhängig davon, 

ob diese von gewerblichen oder öf-

fentlichen Unfallversicherungsträgern 

betreut werden.

Hierin spiegelt sich das jeweilige Profi l 

des Betriebes wider, welches für ihn ty-

pisch oder einmalig ist.  Beispielsweise 

benötigt eine Verwaltung mit eigenem 

Fuhrpark an manchen Stellen andere 

Ansätze als ein reiner Bürobetrieb.

Dauerhafte Gründe können Belas-

tungen oder Gefährdungen darstel-

len, die für die Betriebsart atypisch 

sind. Auch besondere Gefährdungen 

einzelner Beschäftigter, regelmäßige 

Gefährdungen durch Dritte (zum 

Beispiel Kunden oder Patienten) kön-

nen Auslöser für einen zusätzlichen 

Betreuungsaufwand sein. Anlassbezo-

gene Kriterien sind Investitionsvorha-

ben, wie zum Beispiel größere Verän-

derungen an Bauten, Arbeitsverfahren 

oder Maschinen. Das Gleiche gilt für 

die Planung und Begleitung betrieb-

licher Aktionen, Programme und 

Maßnahmen.

Der Unternehmer prüft die Ermitt-

lung von Dauer und Umfang der be-

triebsspezifi schen Betreuung. Der Un-

ternehmer ist verpfl ichtet, zusätzlich zu 

der Grundeinsatzzeit für Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Aufgaben für diese festzulegen und sie 

mit der Durchführung zu beauftragen. 

Gleiches gilt für die arbeitsmedizini-

schen Vorsorgeuntersuchungen, die 

nicht in den Grundeinsatzzeiten ent-

halten sind und stets gesondert beauf-

tragt werden. Der Bedarf an betriebs-

spezifi scher Betreuung kann reduziert 

werden, wenn alle Aufgabenfelder er-

füllt sind. 

Die Einsatzzeit der Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit setzt 

sich künftig aus zwei Teilen zusam-

men: Grundeinsatzzeit gemäß Be-

triebsartenliste und betriebsspezifi -

sche Einsatzzeit nach erforderlichem 

Zeitbedarf. Dies trägt dem schon seit 

Jahren von vielen kommunalen Ver-

waltungen geäußerten Wunsch Rech-

nung, die Betreuung am tatsächlichen 

Ansprechpartner

Wolfgang Kurz,

Tel.: 0711 9321-300

Gefährdung Gesamteinsatzzeit 
bei Grundbetreuung 
Einsatzstunden/Jahr 
je Beschäftigter

Hoch (Gruppe I) 2,5

Mittel (Gruppe II) 1,5

Gering (Gruppe III) 0,5
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Tabelle 1: Einsatzzeiten bei 
Regelbetreuung nach Anlage 2
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Sicher im SattelKampagnen

„Sicher im Sattel“
Was sich anhört wie ein nostalgischer Rückblick in das Fotoalbum der 

„Ponderosa-Familie Cartwright“ aus längst vergangener Bonanza-Wildwest-

romantik, ist in Wirklichkeit ein tolles Präventionsangebot für die modernen 

„Reiter“ mit ihren hochmodernen und vor allem zahlreichen Pferdestärken 

auf unseren Straßen. Es geht um eine sehr schöne, sehr schnelle aber auch 

risikobehaftete Art der Fortbewegung: Motorrad – neudeutsch Bike. 

Die nicht motorradfahrenden Leser 

unter Ihnen haben vielleicht schon 

die eine oder andere unschöne Begeg-

nung mit den Bikern erlebt. Viel zu 

schnell, zu laut, ohne Rücksicht auf 

Geschwindigkeitsbegrenzung wurden 

Sie vielleicht auf einem Landstra-

ßenabschnitt überholt oder muss-

ten, um Schlimmeres zu vermeiden, 

ausweichen, abbremsen und haben 

kopfschüttelnd dem davonrasenden 

„Schallmauerdurchbrecher“ nachge-

schaut.

Zugegeben: Es gibt natürlich auch 

unter den Motorradfahrern dunkel-

weiße Schafe, die meist sich selbst 

und damit auch die Maschine nicht 

im Zaum halten können. War die 

Unfallursache bei Little Joe noch ein 

nicht zugerittener Mustang, so kann 

man Fehlverhalten bei den modernen 

Motorrädern nicht auf deren Eigenle-

ben schieben sondern muss den Feh-

ler im „Zentralrechner“ des Fahrers 

suchen – der Faktor Mensch spielt 

wie immer die wichtigste Rolle.

Geführte „Freiheit auf zwei Rädern“

A M T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G
Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV
Vorschrift 2 in der Fassung vom 

September 2010 wurde in der Sit-

zung der Vertreterversammlung der 

Unfallkasse Baden-Württemberg am 

23. November 2010 in Stuttgart be-

schlossen.

Stuttgart, den 23. November 2010

Vorsitzender der Geschäftsführung

gez. Hagelstein

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV 
Vorschrift 2 wird genehmigt.

Stuttgart, 1. Dezember 2010

AZ.:  4-5535.31-BGV/17

Ministerium für Umwelt und Verkehr 

Baden-Württemberg

gez. Schröder

Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV 

Vorschrift 2 in der Fassung vom Sep-

tember 2010 wird hiermit gemäß 

§ 40 der Satzung der Unfallkasse Ba-

den-Württemberg öff entlich bekannt 

gemacht. Sie tritt am 1. Januar 2011 

in Kraft.

Stuttgart, den 1. Dezember 2010

Vorsitzender der Geschäftsführung

gez. Hagelstein
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